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RS OGH 1991/4/30 5Ob7/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1991

Norm

WEG 1975 §17 Abs2

Rechtssatz

Die Meinung, der in § 17 Abs 2 WEG 1975 normierte Rechnungslegungsanspruch gegen den Verwalter stehe nicht nur

dem Wohnungseigentümer, sondern auch dem Wohnungseigentumsbewerber zu, wird zwar von einem Teil der Lehre

vertreten, von der Judikatur jedoch abgelehnt.
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